
 

 

 

 

   

Sparkasse Lüdenscheid 

Konto 42 � BLZ: 458 500 05 

IBAN: DE89 4585 0005 0000 0000 42 

BIC: WELADED1LSD 

Stadtsparkasse Iserlohn 

Konto Nr. 20206 � BLZ: 445 500 45 

IBAN: DE51 4455 0045 0000 0202 06 

BIC: WELADED1ISL  

Postbank Dortmund 

Konto 8775-462 � BLZ: 440 100 46 

IBAN: DE49 4401 0046 0008 7754 62 

BIC: PBNKDEFF 

Elektronische Kommunikation: 

http://www.maerkischer-kreis.de/ 

kontakt.php 

 

 

 

 

 

 

 

Rundschreiben Nr.: 05 / 2014 

 

Festsetzung der Winterheizungshilfen für die Heizperioden 2014/2015 

 

Die nach VVMK bei der Berechnung der Winterheizungshilfen zu berücksichtigenden Preise 

für Kohle und Heizöl wurden durch eine Umfrage bei Brennstoffhändlern und Baumärkten 

sowie der aktuellen Notierung der Dortmunder Getreide- und Produktenbörse ermittelt. Der 

Kohlepreis wurde z.T. ohne Lieferung berücksichtigt, da diese vermehrt (z.B. durch Baumärk-

te oder Lebensmittel-Discounter) nicht mehr angeboten wird. 

Für Flüssiggas wurde der Berechnung der Durchschnittspreis bei Abnahmemengen bis 3.000 

Liter an der Internetbörse für die Region West I zugrunde gelegt. 

Für Holzpellets ergab sich bei kleineren Bestellmengen von bis zu zwei Tonnen lt. dem Cent-

ralen Agrar-Rohstoff-Marketing- und Entwicklungsnetzwerk e.V. ein Durchschnittspreis inkl. 

Anlieferung und Mehrwertsteuer in Höhe von 281,74 € pro Tonne. 

 

Pro Maßeinheit ergeben sich folgende Preise: 

0,39 € pro kg Kohle, 0,89 € pro Liter Heizöl, 0,50 € pro Liter Flüssiggas und 0,28 € pro kg 

Holzpellets. 
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Jobcenter Märkischer Kreis  

Geschäftsführung 

Friedrichstr. 59/61 

58636 Iserlohn 
 

Fachdienst Soziales 
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Frau Wilms 

Zimmer 224 

Durchwahl: (02352) 966-7107 
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Sprechzeiten 

montags bis freitags 8.30-12.00 Uhr 

donnerstags zusätzlich 13.30-15.30 Uhr 

 

Geschäftszeichen: 77.4/50.30.8 

10. Oktober 2014 
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Unter Zugrundelegung dieser Werte ergibt sich für die 7monatige Heizperiode ein Heizbe-

darf in Höhe von: 

 

für Kohle:  14,03 €/m²/Heizperiode  2,00 €/m²/Monat 

für Heizöl:  16,55 €/m²/Heizperiode  2,36 €/m²/Monat 

für Flüssiggas:  12,26 €/m²/Heizperiode  1,75 €/m²/Monat 

für Holzpellets:   6,59 €/m²/Heizperiode  0,94 €/m²/Monat. 

 

Die Brennstoffpreise befinden sich derzeit auf einem Rekordtief. Sofern ein Hilfeempfänger 

mitteilt, dass die festgelegte Pauschale für seine Heizart nicht ausreicht, ist unter Vorlage 

eines geeigneten Nachweises (z.B. Angebote mehrerer Anbieter) die Möglichkeit einer 

Nachgewährung zu prüfen. Bei Hilfeempfängern, die mit Kohle heizen, kann ein Überschrei-

ten der festgelegten Pauschale z.B. durch die kostenpflichtige Anlieferung der Kohle erfol-

gen. Sollten vermehrt Meldungen der Hilfeempfänger über deutlich angestiegene Preise 

erfolgen, wird um Rückmeldung gebeten. Es wird sodann geprüft, ob die Pauschalen für die 

aktuelle Heizperiode ggfs. anzupassen sind. 

 

 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

 
Im Auftrag 

 

 

 
 

Schüler  

 


